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Informationen zur Verpflichtung einer Corona-Selbsttestung für zu Hause 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
liebe Auszubildende, liebe Maßnahmeteilnehmende, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Wie vor den Osterferien werden - nach derzeitigen Beschlüssen des Niedersächsischen Kul-
tusministeriums - die Schülerinnen und Schüler, Auszubildenden und Maßnahmeteilnehmen-
den weiterhin in den gewohnten Szenarien B (Wechselunterricht) und C (Distanzunterricht) 
sowie Zeitfenstern unterrichtet.  
 
Hier die neuen Regelungen ab dem 12.04.2021: 

• Alle Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Maßnahmeteilnehmende im Präsenzun-
terricht oder in der Notbetreuung testen sich zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn 
(Sonntag/Montag früh und Mittwoch/Donnerstag früh) zu Hause oder im Internat. 

• Dazu sind sie verpflichtet, die Tests sind nicht freiwillig.  

• Die Test-Kits erhalten sie in der Schule oder im Internat, sofern in ausreichender Anzahl 
vorhanden. Die Schülerinnen und Schüler nehmen sie mit nach Hause und verwenden sie 
an oben genannten den Tagen. 

• Die Eltern bzw. die Volljährigen unterschreiben, dass der Test durchgeführt wurde und 
dass das Ergebnis negativ war. Die Erklärung ist in der Schule nach jeder Testung abzuge-
ben. 

• Wenn das Testergebnis positiv ist, darf der/die Betreffende das LBZB nicht besuchen. 
Das LBZB muss sofort informiert werden. 

• Die Eltern/Volljährigen machen dann einen Termin bei einem Arzt oder einem Testzentrum 
für einen PCR-Test, um das Ergebnis des Selbsttests überprüfen zu lassen.  
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Für Schülerinnen und Schüler: 
Sollten Sie der Durchführung mit Antigen-Schnelltests nicht zustimmen, wird Ihr Kind vom 
Präsenzunterricht ausgeschlossen. 
 
 
Bitte senden Sie die Einwilligungserklärung für die Teilnahme an den Antigen-
Schnelltests umgehend unterschrieben an uns zurück. 
 
Bitte bestätigen Sie auf dem Blatt „Dokumentationen eines Selbsttests“ jeden Test mit 
Ihrer Unterschrift. Diese Erklärung muss nach jedem durchgeführten Test in der Schule 
abgegeben werden. 
 
 
Nähere Informationen finden Sie auf der Seite des Kultusministeriums oder unserer Homepa-
ge unter folgendem Link: 
 
https://www.lbzb.niedersachsen.de/startseite/infothek_und_aktuelles/schule/  
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Baaske 
Schulleitung 
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